	Kanton St.Gallen
	


	Gemeinde:
	     

	Bevölkerungsschutz
	
	BG-Nr. Gemeinde
	     

	Infrastruktur
	
	SR-Kontroll-Nr.
	     

	
	
	EB-Kontroll-Nr.
	     


Stellungnahme der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz

	Vorgeschriebene Anzahl Pflichtschutzplätze
	     
	SP

	Das geplante Bauvorhaben befindet sich im Beurteilungsgebiet:
	     

	Anzahl Einwohner: 
	     
	 Anzahl Schutzplätze: 
	     
	  = Bilanz: 
	     
	SP

	Anträge:
	 FORMCHECKBOX 

	Schutzraumbaupflicht bzw. Ersatzbeitragspflicht abklären

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ersatzbeitrag verfügen für 
	     
	SP

	
	 FORMCHECKBOX 

	Beteiligung an Schutzraum SR-Ktr.-Nr.
	
	 mit
	
	SP

	
	 FORMCHECKBOX 

	Sicherheitsleistung verfügen für 
	     
	SP

	
	 FORMCHECKBOX 

	Schutzraum erstellen mit 
	     
	Pflicht-SP und
	     
	 öfSP  =  total
	     
	SP

	
	 FORMCHECKBOX 

	Verwendung von Ersatzbeiträgen für 
	     
	öfSP zusichern

	
	 FORMCHECKBOX 

	Aufhebung bestehender Schutzraum

	
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	

	Datum:
	
	
	Stempel und Unterschrift:  

	
	
	

	Beim Bau von öffentlichen Schutzplätzen ist zusätzlich zur Stellungnahme der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz, die Zustimmung der politischen Gemeinde und die Kenntnisnahme des Kommandanten der regionalen Zivilschutzorganisation notwendig.

	Stellungnahme der politischen Gemeinde

	Die politische Gemeinde 
	
	stimmt in diesem Fall der Verwendung von 

	Ersätzbeiträgen für 
	
	öffentliche Schutzplätze        zu   FORMCHECKBOX 
    nicht zu   FORMCHECKBOX 


	Antrag:
	 FORMCHECKBOX 

	Verwendung von Ersatzbeiträgen für 
	
	öfSP zusichern

	
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	

	Datum:
	
	
	Stempel und Unterschrift:  

	
	
	

	Kenntnisnahme Zivilschutzkommandant

	Der Kommandant der RZSO nimmt vom Bau der öffentlichen Schutzplätze Kenntnis.



	
	

	Datum:
	     
	
	Stempel und Unterschrift:       

	
	
	

	Die Gesuchsunterlagen sind gemäss der Liste "einzureichende Unterlagen" an das Amt für Militär und Zivilschutz, Infrastruktur, Burgstrasse 50, 9000 St.Gallen, einzureichen.

	Das Kantonale Amt entscheidet in einer separaten Verfügung. Die erlassene Verfügung ist gemäss Art. 63 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) in die Baubewilligung aufzunehmen.
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